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ßen ist. Außerdem wird — gleich wie sich der Vereinigungs
prozeß vollzieht — die Umstrukturierung der Bezirke in Län
der mit der Kodifizierung von Länderverfassungen einher
gehen.

Für all diese künftigen Verfassungen steht der Anspruch, 
die Grundrechte der Bürger auf der Höhe der internationalen 
Menschenrechtskonventionen zu konzipieren und keinesfalls 
dahinter zurückzubleiben. Dies gilt selbstredend auch für das 
Menschenrecht auf Wohnraum. Das Fehlen dieses Menschen
rechts im Grundgesetz der BRD und die Realität von Obdach
losen in der Bundesrepublik2 lösen verständliche Ängste bei 
DDR-Bürgern aus. Es ist deshalb angezeigt, sich den damit 
verbundenen Fragen zu stellen und „Falltüren“ im sozialen 
Netz aufzuspüren und sicher zu verschließen.

Beim Grundrecht auf Wohnraum geht es darum,
1. es zu kodifizieren,
2. seinen Anspruchscharakter zu untersetzen und
3. Obdachlosigkeit aus juristischer Sicht unmöglich zu ma
chen.

Verantwortung des Staates und verfassungsmäßige 
Kodifizierung entsprechend internationalen Konventionen

Den Weg, den K. Z i e g e r  zur Erhaltung des Grundrechts 
auf Wohnraum vorschlägt, nämlich „in der Verfassung das 
Grundrecht auf Wohnraum hinsichtlich der Schaffung eines 
größeren Spielraumes für persönliche und private Initiative 
bei seiner Verwirklichung“ konkret auszugestalten2 4, trifft 
m. E. nicht den Kern. Grundrechtsverwirklichung berührt 
immer das Bürger-Staat-Verhältnis. Fordert der Bürger das 
Grundrecht vom Staat ein, darf er, zumal wenn er ökonomisch 
schwach ist, nicht auf persönliche Initiativen zurückverwiesen 
und damit letztlich abgewiesen werden. Es ist zu bedenken, 
daß in der Marktwirtschaft die Wohnung wieder zur Ware 
wird und private Initiativen (Sanierung, Modernisierung, Ab
riß und Neubau, Kauf) zwar viele, aber nicht alle Bürger er
greifen werden können/1 Für den ausreichenden Schutz der
jenigen, die dadurch Wohnrechte am bisherigen Objekt oder 
überhaupt verlieren könnten, trägt der Staat Verantwortung. 
In diesem Zusammenhang wird für ihn verbindlich, was er an 
internationalen Menschenrechtsverpflichtungen eingegangen 
ist.

In der Internationalen Konvention über wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 (GBl. II 
1974 Nr. 7 S. 106) wird in Art. 11 Abs. 1 ein Menschenrecht auf 
Wohnraum statuiert — „das Recht eines jeden auf einen ange
messenen Lebensstandard für sich und seine Familie — ein
schließlich angemessener Ernährung, Bekleidung und Woh
nung — und die ständige Verbesserung der Lebensbedingun
gen“. In Verbindung mit Art. 2 der Konvention sind die Mit
gliedstaaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Verwirk
lichung dieses Rechts zu ergreifen. Diese Konvention hat die 
DDR am 27. März 1973 unterzeichnet und am 2. November 
1973 ratifiziert; die BRD hat sie am 9. Oktober 1968 unter
zeichnet und am 17. Dezember 1973 die Ratifizierungsurkunde 
hinterlegt.

Da daraus also beide Staaten gleichermaßen verpflichtet 
sind, dürfte die Aufnahme eines Grundrechts auf Wohnraum 
in die künftige gemeinsame Verfassung unstrittig sein.5 6

Die Verfassungen des Freistaates Bayern (Art. 106), von 
Berlin (Art. 19) und der Freien Hansestadt Bremen (Art. 14) 
enthalten das Recht auf eine angemessene Wohnung bzw. auf 
Wohnraum (Berlin). Bayern gewährt für kinderreiche Fami
lien nicht nur einen Anspruch auf angemessene, sondern dar
über hinaus auf gesunde Wohnung.

Ein Grundrecht auf Wohnraum gibt es in der DDR seit 
1968. Nach Art. 37 der Verfassung hat jeder Bürger das Recht 
auf Wohnraum für sich und seine Familie entsprechend den 
volkswirtschaftlichen Möglichkeiten und örtlichen Bedingun
gen sowie Rechtsschutz bei Kündigungen.

Juristische Garantien für die Verwirklichung 
des Grundrechts

Juristische Garantien für die Verwirklichung des Grundrechts 
auf Wohnraum in der DDR bieten das Mietrecht des ZGB

und die WohnraumlenkungsVO. Mit Blick auf die Beibehal
tung dieser Gründrechtsnorm in der dritten Verfassung unse
res Landes und die Verankerung eines solchen Rechts in den 
zu schaffenden Länderverfassungen ist zu prüfen, ob diese 
Instrumentarien unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
ausreichen, um das Grundrecht zu realisieren. Dabei sind die 
Lehren daraus zu ziehen, daß es bestimmte Rechtsstaatlich
keit sichernde Mechanismen zur Grundrechtsverwirklichung 
auch für die Lebenssphäre „Wohnen“ bis heute nicht bzw. nur 
teilweise gibt. Soll für den Bürger ein Recht auf Wohnraum 
tatsächlich zum subjektiven Recht werden, bedarf es neuer, 
zusätzlicher Schritte, 'die gesetzgeberisch zu bewerkstelligen 
sind. Das Recht auf Wohnraum als unmittelbar geltendes 
Recht für den Bürger muß so präzis gefaßt sein, daß er sich 
spätestens dann, wenn die Gefahr des konkreten Rechtsver- 
lusts besteht, mit juristischen Mitteln wehren kann. Denkbar 
sind zwei Wege:

In Anknüpfung an H. K e l l n e r ,  der die Überprüfung 
von Verletzungen verfassungsrechtlich ^garantierter Grund
rechte der Bürger zu den bedeutendsten Komplexen zählt, die 
in die Kompetenz eines zu schaffenden Verfassungsgerichts
hofs fallen5, wird ein verletztes Recht auf Wohnraum auch 
dort einklagbar sein müssen. Das ergibt sich sowohl aus der 
grundsätzlichen Konzeption, daß jede Verletzung eines Grund
rechts der Bürger hier verhandelt werden kann, als auch aus 
der existentiellen Bedeutung dieses Grundrechts für den ein
zelnen. Dessenungeachtet sollte die Zugänglichkeit zum Ver
fassungsgerichtshof erst möglich sein, wenn andere rechtliche 
Wege zur Durchsetzung dieses Grundrechts nicht gegeben oder 
ausgeschöpft sind.

Das Naheliegendste ist, dem Bürger die Durchsetzung sei
nes Anspruchs unmittelbar dort einzuräumen, wo er prak
tisch realisiert werden muß, nämlich bei dem für seinen bishe
rigen Wohnsitz zuständigen örtlichen Organ in einem Ver
waltungsverfahren, das auf die tatsächliche Inanspruchnahme 
des Grundrechts oder dessen konkrete Ausgestaltung gerich
tet ist, wie es L. B o d e n  u n d  S t .  P o p p e  Vorschlägen.7 
Wird ein solcher Anspruch nicht als rechtens anerkannt, als 
erfüllt bewertet oder aus anderen Gründen abgewiesen, muß 
dem Bürger der Gerichtsweg offenstehen. Da es sich um eine 
Verwaltungsentscheidung handelt, läge es nahe, bei der Kam
mer für Verwaltungsrecht die gerichtliche Nachprüfung ein
zuleiten. In der Kassationsinstanz könnte die Sache bis zum 
Obersten Gericht gelangen. Damit entstünde die Frage, ob der 
Verfassungsgerichtshof dann noch in der gleichen Sache ver
handeln und die Entscheidung des Obersten Gerichts korrigie
ren könnte. Um von vornherein klare Kompetenzlinien im 
Gerichtssystem zu haben, sollte m. E. festgelegt werden, daß 
für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten mit verfassungsrecht
licher Relevanz ausschließlich das Verfassungsgericht, nicht 
aber die Kammer für Verwaltungsrecht oder ein Verwal
tungsgericht zuständig ist.

Unabhängig davon, welchen Weg der Gesetzgeber in die
ser Frage geht, werden — wenn Bürger bisherigen Wohnraum 

ersatzlos verlieren würden — Urteile auf Zuweisung von 
Wohnraum ergehen müssen. Das ist die Konsequenz aus dem
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